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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde Ende 1995 abgeschlossen und im Februar 
1996 vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg 
als Dissertation angenommen. Wichtige nachfolgende Veröffentlichungen 
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Untersuchung bereits erarbeiteten Ergebnisse im wesentlichen bestätigt hat. 

Selbstverständlich möchte ich hier all denjenigen danken, ohne die meine 
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meines Studiums an ein besonderes Interesse für das Öffentliche  Recht entwik-
kelte. Darüber hinaus war er mir nicht nur bei Auswahl und Bearbeitung des 
Promotionsthemas stets behilflich, sondern verstand es auch, während meiner 
Tätigkeit als studentische Hilfskraft  bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
seinem Lehrstuhl in Marburg in jeder Beziehung hervorragende Rahmenbedin-
gungen für das wissenschaftliche Arbeiten zu schaffen.  Letzteres gilt genauso 
für Herrn Prof.  Dr. Steffen  Detterbeck. Auch er gewährte mir, als ich nach dem 
Wechsel von Herrn Prof.  Hendler zur Universität Regensburg an seinem Mar-
burger Lehrstuhl mitarbeiten durfte,  immer genügend Freiraum, um meine Pro-
motion vorantreiben zu können. Zudem übernahm er es, das Zweitgutachten zu 
erstellen, wofür ich ihm herzlich danke. Wertvolle Unterstützung erfuhr  ich 
ferner  von Herrn Dr. Uwe Volkmann, der kritische Hinweise zur dogmatischen 
Konzeption der Arbeit lieferte,  und von Frau stud. jur. Birgit Fehling, die ge-
wissenhaft und zuverlässig das AbkürzungsVerzeichnis anfertigte. 

Auch bei meinen Eltern möchte ich mich herzlich bedanken. Sie sicherten 
die finanzielle Basis meines Studiums und gewährten mir auch ansonsten jegli-
che Art von Unterstützung. Ein ganz besonderer Dank gilt schließlich Sabine, 
die mir auf die ihr eigene Weise dazu verhalf,  daß ich während der gesamten 
Zeit eine kreative Distanz zu meinem Promotionsvorhaben behalten konnte. 

Marburg,  im Frühjahr  1996 Jörn  Heimlich 
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UPR Umwelt- und Planungsrecht 
usw. und so weiter 
v. vom, von 
VB1BW Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 
Verf.  Verfasser 
VerwArch. Verwaltungsarchiv 
VerwKostenG Verwaltungskostengesetz des Bundes 
VerwRspr. Verwaltungsrechtsprechung 
VG Verwaltungsgericht 
VGH Verwaltungsgerichtshof 
vgl. vergleiche 
Vorbem. Vorbemerkung 
VVDStRL Veröffentlichungen  der Vereinigung der Deutschen Staats-

rechtslehrer 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
WiVerw Wirtschaft  und Verwaltung 
WUR Wirtschaftsverwaltungs-  und Umweltrecht 
z. zu; zum ; zur 
zahlr. zahlreich(en) 
z. B. zum Beispiel 
ZfU Zeitschrift  für Umweltpolitik 
ZfW Zeitschrift  für Wasserrecht 
ZIP Zeitschrift  für Wirtschaftsrecht 
zit. zitiert 
z. T. zum Teil 



Einleitung 

Α. Problemstellung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Verleihungs-
gebühr neben Verwaltungs- und Benutzungsgebühr als dritter Gebührentyp 
anzuerkennen ist. Eine Verleihungsgebühr wird als Entgelt für die Verleihung 
eines Rechts durch den Staat erhoben1. Umstritten ist, ob sich eine derartige 
Abgabe in das herkömmliche Gebührensystem einfügt, oder ob gebührendog-
matische Grundsätze ihrer Befürwortung  entgegenstehen. Darüber hinaus wer-
den noch weitere, insbesondere finanzverfassungsrechtliche  Bedenken gegen 
sie ins Feld geführt.  Es besteht also Anlaß, die herkömmliche Dogmatik und 
die Leistungsfähigkeit des Gebührenrechts sowie des Finanzverfassungsrechts 
einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Ein solches Vorhaben ist umso 
notwendiger, als die einschlägigen, das Gebührenrecht grundlegend behan-
delnden Monographien bis auf eine Ausnahme2 allesamt älteren Datums sind3. 
Zwar werden vereinzelt auch neuere Denkanstöße gegeben, diese beziehen sich 
allerdings nur auf Teilaspekte4. Es kommt hinzu, daß das Bundesverfassungs-
gericht zum einen in seinem für das Gebührenrecht grundlegenden Beschluß 
zum nordrhein-westfälischen  Gebührengesetz mehr Fragen aufwirft  als beant-
wortet, was aus dem recht apodiktischen und dezisionistischen Charakter der 
Entscheidung resultiert5. Zum anderen betont das Gericht in seiner jüngsten 
abgabenrechtlichen Entscheidung zu den in Baden-Württemberg und Hessen 
erhobenen Wasserentnahmeentgelten, daß es zu abgabenrechtlichen Problemen 
nur Stellung nimmt, sofern das Verfassungsrecht  betroffen  ist6. Fragen der 
dogmatischen Strukturierung des Gebührenrechts bleiben also weitgehend der 
Wissenschaft überlassen. 

1 Der exakte, die Zahlungspflicht auslösende Tatbestand soll an dieser Stelle noch 
dahinstehen. Ausf. dazu unten 4. Teil, Gliederungsabschnitt Β I 3. 

2 Meyer,  Gebühren für die Nutzung von Umweltressourcen, 1995. 
3 Wilke,  Gebührenrecht und Grundgesetz, 1973; Wendt,  Die Gebühr als Lenkungs-

mittel, 1975; F.  Kirchhof  Die Höhe der Gebühr, 1981. 
4 Vgl. insbes. Vogel,  in: Festschrift  für Geiger, S. 518 ff  (erschienen 1989) und 

Murswiek,  NuR 1994, 170 ff. 
5 BVerfGE 50, 217 ff  (insbes. S. 225-227, 233). 
6 BVerfG, DVB1. 1996, 357 (360). 
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In jüngerer Zeit sind mancherlei Vorstöße unternommen worden, welche die 
Anerkennung von Verleihungsgebühren zum Ziel haben. Ferdinand Kirchhof 
versucht, sie in das herkömmliche Abgabensystem einzufügen und ihre Eig-
nung als Umweltabgabe darzulegen, wobei die Ausführungen im Rahmen eines 
fachwissenschaftlichen  Zeitschriftenaufsatzes  zwangsläufig knapp ausfallen 
müssen7. Oliver Horn qualifiziert  die bergrechtlichen Feldes- und Förderabga-
ben als Verleihungsgebühren und folgert  aus dieser Zuordnung, daß der Abga-
bentyp der Verleihungsgebühr bestätigt sei8. Das ist jedoch methodisch ver-
fehlt, denn aus der bloßen Tatsache, daß konkret erhobene Abgaben unter den 
Tatbestand der Verleihungsgebühr subsumiert werden können, läßt sich noch 
nicht zwingend die Rechtmäßigkeit dieser übergeordneten, abstrakten Rechts-
kategorie ableiten. Etwas anderes folgt auch nicht aus der Tatsache, daß das 
Bundesverfassungsgericht  die Verfassungsmäßigkeit  der bergrechtlichen För-
derabgabe nicht in Frage stellt9. Hieraus kann nicht geschlossen werden, daß 
damit gleichzeitig auch die Verfassungsmäßigkeit  von Verleihungsgebühren 
anerkannt werden muß10. Denn zum einen läßt das Gericht die abgabenrechtli-
che Qualifikation offen,  und zum anderen ersetzt die Autorität bundesverfas-
sungsgerichtlicher Rechtsprechung nicht die genaue rechtsdogmatische Herlei-
tung einer Abgabenform. Mit der Verleihungsgebühr setzt sich schließlich noch 
Joachim Wieland auseinander. Er vertritt die Auffassung,  wirtschaftsverwal-
tungsrechtliche Konzessionsabgaben seien grundsätzlich als Verleihungsgebüh-
ren einzuordnen. Dieses für das gesamte Konzessionswesen bedeutsame Er-
gebnis soll jedoch von einer überraschend kurzen und dogmatisch kaum be-
gründeten positiven Stellungnahme zur grundsätzlichen Berechtigung dieses 
Gebührentyps getragen werden können". So fehlt insbesondere eine Auseinan-
dersetzung mit Grundproblemen des Gebührenrechts, nämlich der Frage, ob die 
Verleihungsgebühr mit dem herkömmlichen generellen Gebührenbegriff  zu 
vereinbaren ist und wie ihre Erhebung gerechtfertigt  werden kann. 

Insgesamt ist daher festzustellen, daß es bislang an einer grundlegenden 
Untersuchung über Zulässigkeit und Grenzen von Verleihungsgebühren fehlt. 
Die vorliegende Arbeit versucht, diese Lücke zu schließen. Allerdings soll 
nicht nur die gebührendogmatische und finanzverfassungsrechtliche  Berechti-
gung von Verleihungsgebühren begründet werden, vielmehr wird auch auf ihre 
große rechtspolitische und rechtspraktische Bedeutung eingegangen. Dafür 
bietet sich das expandierende Gebiet des Umweltabgabenrechts an. Nicht nur in 
der rechtswissenschaftlichen Literatur wird darauf hingewiesen, daß Verlei-

7 F.  Kirchhof,  DVB1. 1987, 554 ff;  vgl. auch ders.,  DVB1. 1994, 1101 ff. 
8 Horn,  S. 76 ff,  187 ff,  vgl. zum methodischen Ansatz S. 87, 164. 
9 BVerfGE 72, 330 (410 ff). 
10 So aber Horn,  S. 164. 
11 Wieland,  S. 294 ff,  302 ff;  375. 
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hungsgebühren hier eine wichtige Rolle spielen können12. Auch die Rechtspre-
chung erkennt vereinzelt ihre Bedeutung für diesen Bereich an13. Die Ironie 
Paul Kirchhofs, die Verleihungsgebühr sei der „Hoffnungsträger  des Um-
weltrechts"14, ist jedenfalls fehl am Platz. Es soll daher an einigen konkreten 
Beispielen gezeigt werden, daß und inwieweit Verleihungsgebühren das vor-
handene Instrumentarium der Umweltabgaben sinnvoll ergänzen können. 

B. Gang der Untersuchung 

Die vorstehend skizzierte Problemstellung wird in mehreren Schritten abge-
handelt. Zu Beginn steht eine kurze Darstellung des herkömmlichen Systems 
öffentlich-rechtlicher  Abgaben. Es soll untersucht werden, ob diese Ordnung 
offen  ist für neue Abgabentypen, oder ob prinzipielle abgabensystematische 
Erwägungen einer Anerkennung von Verleihungsgebühren von vornherein 
entgegenstehen. Der danach folgende Teil bietet einen Überblick über die ge-
schichtliche Entwicklung des Gebührenrechts, und zwar unter besonderer Be-
rücksichtigung der Frage, ob Verleihungsgebühren bereits vor Erlaß des 
Grundgesetzes bekannt waren und erhoben wurden. Dabei wird zunächst erör-
tert, welche allgemeinen dogmatischen Prinzipien man damals zugrundelegte, 
um sich dann einzelnen Abgabenarten zuzuwenden, die als frühe Verleihungs-
gebühren eingeordnet werden können. Danach widmet sich die Arbeit schwer-
punktmäßig der aktuell geltenden allgemeinen Gebührendogmatik. Es sollen 
diejenigen Teilbereiche vertieft  behandelt werden, die für die Anerkennung 
von Verleihungsgebühren besondere Probleme aufwerfen  könnten. Hierzu 
gehört die Frage, aus welchen Merkmalen der Gebührenbegriff  zusammenge-
setzt ist, wie die Gebührenerhebung gerechtfertigt  werden kann, welchen Prin-
zipien die Bemessung einer Gebühr unterliegt und zu welchem Zweck sie ein-
gesetzt werden darf.  Um hier eine Antwort zu finden, muß man sich zunächst 
über den dogmatischen Ausgangspunkt klarwerden. Die vorliegende Arbeit 
wählt einen funktionalistischen Ansatz, der die genannten gebührenrechtlichen 
Teilbereiche als grundsätzlich voneinander getrennte, hierarchisch aufeinander 
aufbauende Ebenen ansieht. Aus einem solchen Ansatz ergeben sich in erster 
Linie Konsequenzen für den Gebührenbegriff  und sein Verhältnis zur Gebüh-
renbemessung. Es soll gezeigt werden, daß er von allen materiellen Elementen, 

12 Vgl. insbes. F.  Kirchhof,  DVB1. 1987, 557 ff;  ders.,  DVB1. 1994, 1104; so auch 
Horn,  S. 197 ff,  und Köck,,  JZ 1993, 64. 

13 OVG Hamburg, NVwZ 1990, 1003; VG Hamburg, IUR 1992, 235, beide zur in 
Hamburg erhobenen Abgabe für Grundwasserentnahmen. 

14 P. Kirchhof  Verfassungsrechtliche  Grenzen, S. 13. 




